
 

 

 
 
Besuch eines Berufsvorbereitungsjahres in Winterthur (BVJ) 
Kostenbeteiligung der Eltern  
 
 
 
Neuregelung gemäss Verordnung vom 22.4.2009 des Regierungsrates des Kantons Zürich. 
 
1. Schulgeld 
Das Schulgeld beträgt für sämtliche SchülerInnen der Berufsvorbereitungsjahre Winterthur 
Fr. 2'500.00 (abzüglich der Einschreibegebühr von Fr. 100.00). Dies gilt auch für die 
Lernenden der Integrationsangebote (Profil Sprache und Kultur). Die einzige Ausnahme 
besteht bei der Vorlehre Gesundheit/Soziales, dort gibt es kein Schulgeld. 
 
In Härtefällen besteht die Möglichkeit einer Reduktion oder eines Erlasses des Schulgelds 
durch die Schulgemeinde. 
 
 
2. Materialgeld 
Die Berufsvorbereitungsjahre Winterthur werden Materialkosten von maximal Fr. 500.00 in 
Rechnung stellen. In der Vorlehre wird ein Materialgeld von Fr. 200.00 erhoben.  
 
 
3. Geschuldeter Beitrag bei Rückzug der Anmeldung 
Bei einem Rückzug der Anmeldung bis 29 Tage vor und ab dem 1. Schultag wird den Eltern 
die Hälfte des Eltenbeitrages (Fr. 1'200.00) in Rechnung gestellt. Dies gilt auch im Fall des 
Beginns einer Lehre. Bei frühzeitigem Schulaustritt im zweiten Semester wird der volle 
Elternbeitrag geschuldet.  
 
 
Allgemeine Bestimmungen: 
− Alle weiteren Kosten wie Reise, Verpflegung usw. gehen zu Lasten der Eltern. 
 
− Schulgeld und Materialgeld wird den Eltern durch die Oberstufenschulgemeinde in 

Rechnung gestellt. 
 
Elsau, September 2009 Rai 


